
 

 

 

 

Verfahrensanordnung 
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts 

Lokalkammer München  

erlassen am 14. November 2024 

 

 

 

KLÄGERINNEN (ANTRAGSGENERINNEN) 
 
1) Heraeus Electronics GmbH & Co. KG 
2) Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG 
 
vertreten durch:  Paul Szynka (CBH) 
 

 

BEKLAGTE (ANTRAGSTELLERIN) 
 
Vibrantz GmbH 
 
vertreten durch:  Christian Paul (Jones Day) 

 

 

STREITPATENT 

Europäisches Patent Nr. 3 215 288 
 

SPRUCHKÖRPER/KAMMER 

Spruchkörper 1 der Lokalkammer München 

 

MITWIRKENDE RICHTER 

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Dr. Matthias Zigann als 
Berichterstatter und die rechtlich qualifizierten Richter Edger Brinkman und Tobias Pichlmaier 
sowie den technisch qualifizierten Richter Graham Ashley erlassen.  
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Die Klägerinnen bestreiten zum Teil die Schutzbedürftigkeit der vom Antrag erfassten 
Informationen. Sie machen geltend, dass ihnen Teile der Informationen bereits in nationalen 
Verfahren ohne Geheimhaltungsmaßnahmen zur Kenntnis gelangt seien. Im Übrigen sei der 
Vortrag der Beklagten zu den bislang ergriffenen Geheimhaltungsmaßnahmen nicht 
hinreichend. Jedenfalls sei auf Seiten der Klägerinnen fünf namentlich benannten natürlichen 
Personen der Zugang zu gewähren. 
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Die Beklagten halten die Beschränkung des Zugangs auf nur eine natürliche Person für 
geboten. Denn es sei den Klägerinnen im Rahmen der Abwägung zuzumuten, eine einzige 
natürliche Person Einblick in die ungeschwärzten Rezeptur-Informationen nehmen zu lassen, 
während alle übrigen benannten Personen mit den minimal geschwärzten Dokumenten und 
den öffentlich verfügbaren Informationen zur „Ausfüllung der Schwärzungen“ arbeiten 
könnten.  

Mit Anordnungen vom 29. Juli 2024 und 25. September 2024 hat der Berichterstatter vorläufig 
Geheimnisschutz wie beantragt angeordnet.  

 

ANTRÄGE DER PARTEIEN 

 

Die Beklagte beantragt zuletzt (Schriftsatz vom 25. September 2024): 

1. Die in der ungeschwärzten Fassung der Klageerwiderung rot markierten Textstellen sowie 
die ungeschwärzten Fassungen der Anlagen JD 31, JD 40, JD 49, JD 55 und JD 60 werden 
als geheimhaltungsbedürftig eingestuft.  

2. Auf Seiten der Antragsgegnerinnen dürfen den Inhalt der Informationen nach Ziffer 1 nur 
zur Kenntnis nehmen:  

a. die Prozessbevollmächtigten der Antragsgegnerinnen im vorliegenden Verfahren,  

b. deren Hilfspersonen (einschließlich Experten sowie ihrer Teammitglieder), und  

c. ein zuverlässiger, namentlich vorab zu benennender Vertreter der Antragsgegnerin  

zu 1).  

Hilfsweise zu c:  

d. ein zuverlässiger, namentlich vorab zu benennender gemeinsamer Vertreter der 
Antragsgegnerin zu 1) und 2).  

Die unter Ziffer 2 genannten Personen werden verpflichtet, die vertraulichen Informationen 
nach Ziffer 1 über das Verfahren hinaus auch gegenüber den Antragsgegnerinnen streng 
vertraulich zu behandeln. Die Informationen nach Ziffer 1 sind insbesondere in der Sphäre der 
Antragsgegnerinnen gegen Zugriff anderer Personen zu sichern und dürfen nicht außerhalb 
dieses Gerichtsverfahrens verwendet oder offengelegt werden. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht, soweit die vorgenannten Personen nachweislich von 
den als geheimhaltungsbedürftigen Informationen außerhalb des vorliegenden Verfahrens 
rechtmäßig Kenntnis erlangt haben und sich im Rahmen der ggf. mit dieser anderen 
Kenntniserlangung verbundenen Beschränkungen, insbesondere solchen Beschränkungen 
aus vertraglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, halten.  

Die Antragsgegnerinnen haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die dieser 
Vertraulichkeitsanordnung unterliegenden Informationen vertraulich bleiben und nicht 
außerhalb dieses Verfahrens verwendet werden.  

3. Die Verpflichtung nach Ziffer 2 gilt auch nach Abschluss dieses Verfahrens fort, wobei dies 
nicht gilt, wenn das Gericht die Geheimhaltungsbedürftigkeit dieser Informationen durch 
rechtskräftige Entscheidung oder Anordnung verneint hat oder sobald die 
streitgegenständlichen Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit 
solchen Informationen umgehen, bekannt oder ohne Weiteres zugänglich werden. 

4. Für jeden schuldhaften Verstoß gegen diese Geheimhaltungsanordnung wird die 
Verhängung eines Zwangsgeldes in Höhe von bis zu 250.000,00 Euro für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung angedroht.  
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beider Parteien gegeneinander abzuwägen. Die Anordnung von Geheimhaltungsmaßnahmen 
sowie die Beschränkung des Zugangs behindert die betroffene Partei in ihrer Prozessführung. 
In jedem Fall muss für jede Partei mindestens einer natürlichen Person Zugang gewährt 
werden. 

Insoweit ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Offenbarung der Details der Zutaten im 
Rahmen der Widerklage offensichtlich nicht notwendig war. Die Klageerwiderung sowie die 
Widerklage hätten in getrennten Schriftsätzen eingereicht werden können. Aber auch im 
Rahmen der Klageerwiderung war die Offenbarung der Details der Zutaten nicht zwingend 
geboten. Die Beklagte hat insoweit vorgetragen, dass der Klägerin eine Verteidigung gegen 
den Einwand des Vorbenutzungsrechts auf der Grundlage (nur) der Näherungswerte möglich 
sei (Schriftsatz vom 17. Oktober 2024, Rn. 8): 

 

„Hinzu tritt, dass die Antragsgegnerin im vorliegenden Schriftsatz den Unterschied der  

exakten Rezepturinformationen zu den öffentlich verfügbaren Informationen kleinredet  

und die Auffassung vertritt, auf die Unterschiede komme es nicht an. Dieses Argument  

spricht hier gegen sie, da ihr die Verteidigung sehr wohl, wie bereits im letzten Schriftsatz  

vorgetragen (siehe Schriftsatz vom 25. September 2024, S. 9 Rn. 23), auf Grundlage der  

öffentlich verfügbaren Informationen möglich ist und hierfür eine Preisgabe der exakten  

Rezeptur der vorbenutzten Sinterpasten nicht erforderlich ist. Die Näherung auf wenige  

Prozent reicht unstreitig aus.“ 

 
Wenn dies so richtig ist, dann war es aber auch für die Beklagte nicht zwingend notwendig, 
die Details der Zutaten in der Klageerwiderung zu offenbaren. Es kann offenbleiben, ob ein 
Antrag dahingehend, die Details der Zutaten wieder aus dem Verfahren zurückzuziehen, 
möglich ist, denn die Beklagte hat einen solchen Antrag nicht gestellt. Mithin ist in die 
Abwägung einzustellen, dass die Beklagte die Informationen ohne Not in das Verfahren 
gegeben und dort belassen hat.  

Ergebnis dieser Abwägung ist, dass Geheimnisschutz mit Zugangsbeschränkung zu 
gewähren ist, allerdings ist den von den Klägerinnen benannten Personen Zugang zu 
gewähren. Da die Beklagte ihre Argumentation zum Vorbenutzungsrecht nach eigenen 
Angaben auch ohne die Details der Zutaten hätte führen können, erscheint es im Rahmen 
eines dennoch angeordneten Geheimhaltungsregimes nicht geboten, die Auswahl der 
Klägerinnen in Bezug auf den Kreis der zugangsberechtigten Personen nach Anzahl und 
Individuen zu begrenzen. Die Beklagte hat auch keine konkreten Umstände vorgetragen, die 
an der Zuverlässigkeit der fünf von den Klägerinnen benannten Personen zweifeln lassen 
würden. Solche Zweifel ergeben sich insbesondere nicht schon aus der Berufsbezeichnung 
„Head of Market Strategy and Development“.  

Die von den Klägerinnen gewünschte Einschränkung „im Umfang des Üblichen und 
Zumutbaren“ ist unbestimmt und daher nicht aufzunehmen. Inhaltlich ändert sich dadurch 
allerdings nichts. Denn eine genauere Definition der erforderlichen Schutzmaßnahmen ist 
ohnehin erst im Rahmen der Prüfung des Verschuldens nach einem geltend gemachten 
Verstoß möglich. Mithin ergeben sich keine anderen oder geringeren Sorgfaltsanforderungen.  

Die Zwangsgeldandrohung „von bis zu 250.000,00 Euro“ benachteiligt keine der Parteien. 
Ohnehin ist erst bei Prüfung und Bewertung des Verschuldens im Falle eines Verstoßes eine 
genauere Festlegung möglich. Insoweit wird auch mit zu berücksichtigen sein, dass die 
Offenbarung der Details der Zutaten in Klageerwiderung und Widerklage durch die Beklagte 
vorliegend ohne Not erfolgt ist.  
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4. Die Verpflichtung nach Ziffer 3 gilt auch nach Abschluss dieses Verfahrens fort, wobei dies 
nicht gilt, wenn das Gericht die Geheimhaltungsbedürftigkeit dieser Informationen durch 
rechtskräftige Entscheidung oder Anordnung verneint hat oder sobald die 
streitgegenständlichen Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit 
solchen Informationen umgehen, bekannt oder ohne Weiteres zugänglich werden. 

5. Für jeden schuldhaften Verstoß gegen diese Geheimhaltungsanordnung wird die 
Verhängung eines Zwangsgeldes in Höhe von bis zu 250.000,00 Euro für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung angedroht.  

6. Im Übrigen werden die Anträge der Parteien zurückgewiesen.  

7. Eine Überprüfung dieser Anordnungen im Rahmen der mündlichen Verhandlung bleibt 
vorbehalten. 

8. Die Ziffern 1 bis 7 gelten ab Eintritt der Rechtskraft dieser Anordnung.  

9. Die Berufung wird nicht zugelassen.  

 

INFORMATION ÜBER DIE BERUFUNG, WENN ES SICH UM EINE ANORDNUNG NACH ART. 73 (2) (B) 
EPGÜ HANDELT:  

Gegen die vorliegende Anordnung kann entweder  

- durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, zusammen mit der 
Berufung gegen die Endentscheidung des Gerichts erster Instanz in der Hauptsache Berufung 
eingelegt werden, oder  

- nach Zulassung der Berufung durch das Gericht erster Instanz binnen 15 Tagen nach 
Zustellung der entsprechenden Entscheidung Berufung durch jede Partei, die ganz oder 
teilweise in ihren Anträgen erfolglos war, eingelegt werden (Art. 73 (2) (b) EPGÜ, R. 220.2, 
224.1 (b) VerfO). 
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DETAILS DER ANORDNUNG 

Anordnung Nr. ORD_44025/2024 im VERFAHREN NUMMER:  ACT_13227/2024 
UPC Nummer:  UPC_CFI_114/2024 
Art des Vorgangs:  Verletzungsklage 
Nr. des dazugehörigen Verfahrens  Antragsnr.:   43938/2024 
Art des Antrags:   APPLICATION_ROP262A 
 
Anordnung Nr. ORD_61128/2024 im VERFAHREN NUMMER:  ACT_13227/2024 
UPC Nummer:  UPC_CFI_114/2024 
Art des Vorgangs:  Verletzungsklage 
Nr. des dazugehörigen Verfahrens  Antragsnr.:   43946/2024 
Art des Antrags:   APPLICATION_ROP262A 
 
Anordnung Nr. ORD_61130/2024 im VERFAHREN NUMMER:  ACT_13227/2024 
UPC Nummer:  UPC_CFI_448/2024 
Art des Vorgangs:  Verletzungsklage 
Nr. des dazugehörigen Verfahrens  Antragsnr.:   43978/2024 
Art des Antrags:   APPLICATION_ROP262A 
 
 
Unterzeichnet in München am 14. November 2024 
 

 
Dr. Zigann 
Vorsitzender Richter und Berichterstatter 
 

 

 
Brinkman 
Rechtlich qualifizierter Richter 
 

 

 
Pichlmaier 
Rechtlich qualifizierter Richter 
 

 

 
Ashley 
Technisch qualifizierter Richter 
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